
TaxInfo Ausgabe: 28.08.2006 Seite 1 von 2 

 

 

Übersicht über die Änderungen kantonaler Steuergesetze per 1. Januar 2007 
 
 
Steuergesetz des Kantons Bern vom 21. Mai 2000 (StG) 
 
Art. 10a (neu) Eingetragene Partnerschaft 
1 Das Einkommen und Vermögen von Personen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrenn-
ter eingetragener Partnerschaft leben, wird zusammengerechnet.  
2 Die Stellung eingetragener Partnerinnen oder Partner entspricht in diesem Gesetz derjeni-
gen von Ehegatten. Dies gilt auch bezüglich der Unterhaltsbeiträge während des Bestehens 
der eingetragenen Partnerschaft sowie bezüglich der Unterhaltsbeiträge und der vermögens-
rechtlichen Auseinandersetzung bei Getrenntleben und Auflösung einer eingetragenen Part-
nerschaft.  
 
Art. 14  
1 und 2 Unverändert. 
3 Die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner haftet 
mit ihrem bzw. seinem Erbteil und dem Betrag, den sie bzw. er auf Grund einer vermögens-
rechtlichen Regelung im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 18. Juni 
2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsge-
setz, PartG)  erhalten hat. 
Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 
 
Art. 152  
1 Wer beim Vollzug dieses Gesetzes in einer Sache zu entscheiden oder an einer Verfügung 
oder Entscheidung in massgeblicher Stellung mitzuwirken hat, ist verpflichtet, in den Aus-
stand zu treten, wenn sie oder er 
a unverändert, 
b mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder 
verschwägert bzw. durch Ehe, Verlobung, eingetragene Partnerschaft oder faktische Le-
bensgemeinschaft verbunden ist, 
c und d unverändert. 
2 und 3 Unverändert. 
 
Art. 165 
1 Zuständig ist jene Gemeinde, in der die steuerpflichtige natürliche Person ihren Wohnsitz 
oder ihren Aufenthalt  hat. Bei Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
leben, jedoch in zwei bernischen Gemeinden je einen selbständigen Wohnsitz begründen, ist 
die Wohnsitzgemeinde des Ehemannes zuständig. Bei eingetragenen Partnerinnen und 
Partnern richtet sich im selben Fall die Zuständigkeit nach der alphabetischen Reihenfolge 
ihrer Namen.  
2 bis 5 Unverändert. 
 
 
Gesetz vom 23. November 1999 über die Erbschafts- und Schenkungssteuer (ESchG) 
  
Art. 3  
1 Unverändert. 
2 Für natürliche Personen, die auf Grund eines Arbeitsverhältnisses zum Bund oder zu einer 
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder Anstalt der Schweiz im Ausland wohnen 
und deshalb weder eine Erbschafts- noch eine Schenkungssteuer auslösen würden, gilt der 
Heimatort als Wohnsitz. Ist die Person an mehreren Orten heimatberechtigt, so erfolgt die 
Besteuerung am Ort, wo das Bürgerrecht zuletzt erworben wurde. Hat diese Person das 
Schweizer Bürgerrecht nicht, so erfolgt die Besteuerung am Sitz des Arbeitgebers. Dies gilt 
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auch für Ehegatten und Kinder dieser Personen sowie für Personen, die mit ihnen in einge-
tragener Partnerschaft leben. 
3 Unverändert. 
 
Art. 5  
1 Jeder Ehegatte, jede eingetragene Partnerin und jeder eingetragene Partner ist selbst-
ständig steuerpflichtig. 
2 Unverändert. 
 
Art. 9  
Zuwendungen unter Ehegatten und an Nachkommen 

 Steuerfrei sind:  

a Unentgeltliche Zuwendungen sowie ein Vermögenerwerb von Todes wegen unter Ehegat-
ten*, 

b unverändert. 
 
* Zuwendungen unter Ehegatten und unter Personen in eingetragener Partnerschaft 

 
Kirchensteuergesetz vom 16. März 1994 (KStG) 

Art. 5 Ehegatten, eingetragene Partnerschaft 

1 Personen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe oder eingetragener Partner-
schaft leben, sind für die Steuern auf Einkommen und Vermögen gemeinsam steuerpflichtig. 

2 Gehören gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder eingetra-
gene Partner verschiedenen Landeskirchen an oder ist nur ein Ehegatte beziehungsweise 
eine eingetragene Partnerin oder ein eingetragener Partner Mitglied einer Landeskirche, so 
berechnet sich der Steueranteil der anspruchsberechtigten Kirchgemeinde auf der Hälfte der 
gemeinsam veranlagten einfachen Steuer. 

 
 


